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Zusammenfassung:

In der vorliegenden Untersuchung wurde für den Neubau des Bio-Hotels (mit Gasthaus, Gesundhaus
und Naturhäusern) in der Marktgemeinde Schliersee die Lärmsituation analysiert und beurteilt. Die
Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen:

Verkehrsgeräusche

Die rechnerischen Beurteilungspegel durch Verkehrslärm am Planvorhaben halten die Orientierungs-
werte der DIN 18005 und Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Wohngebäude ein, sodass
keine über die Mindestanforderungen der bauaufsichtlich eingeführten DIN 4109 zum Schallschutz
gegen Außenlärm hinausgehende Schallschutzmaßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm erforderlich
sind.

Die Auswirkungen auf die Verkehrsgeräusche in der schutzbedürftigen Nachbarschaft sind nicht re-
levant im Sinne der hilfsweise verwendeten Verkehrslärmschutzverordnung. Es treten zwar Pegeler-
höhungen durch den Mehrverkehr von bis zu 5 dB(A) auf. Durch die auch zukünftige Einhaltung der
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Wohngebäude ist für die Nachbarschaft jedoch kein An-
spruch auf Schadensersatz oder Schallschutzmaßnahmen ableitbar.

Anlagengeräusche

Die vom Planvorhaben ausgehenden Geräusche sind mit der schutzbedürftigen Nachbarschaft aus
schalltechnischer Sicht verträglich, sofern folgende Schallschutzmaßnahmen beachtet werden:

1. Ausschluss von Lkw-Anlieferungen im Nachtzeitraum (22:00 – 06:00 Uhr).

2. Ausschluss der oberirdischen Stellplatz-Nutzung entlang der Stolzenbergstraße (Kurzzeitpar-
ker und Gesundhaus) im Nachtzeitraum (22:00 – 06:00 Uhr).

3. Ausschluss der Außenbereichs-Nutzung der Gastronomie im Nachtzeitraum (22:00 – 06:00
Uhr).

4. Einhausung und schallabsorbierende  Auskleidung der Tiefgaragenrampe.

5. 2 Bus-Bewegungen (= 1 Bus-mit An- und Abfahrt) nachts (22:00 – 06:00 Uhr); tagsüber
(06:00 – 22:00 Uhr) 4 Bus-Bewegung (= 2 Busse mit An- und Abfahrt) möglich.

Für die textliche Fassung des Bebauungsplans wurden Formulierungsvorschläge zum Schall-Immissi-
onsschutz ausgearbeitet, sodass etwaige Lärmkonflikte planerisch gelöst und gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse hergestellt werden.



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 710-6235 Seite 8 von 26

1.  Aufgabenstellung

Die Marktgemeinde Schliersee plant die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Ge-
sundhaus Schliersee“ in der Stolzenbergstraße in Schliersee. Auf dem Grundstück mit der Flur Nr.
1409/9 der Gemarkung Schliersee/ Neuhaus an der Stolzenbergstraße soll ein Hotel mit Außenbe-
reich entstehen. Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 15 „Stolzenberg-
straße“ und ist als Sondergebiet Fremdenverkehr festgesetzt. In der unmittelbaren Nachbarschaft sind
reine Wohngebiete situiert, die in Bebauungsplänen festgesetzt sind.

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind die
auf das Plangebiet einwirkenden sowie die vom Plangebiet ausgehenden Verkehrs- und Anlagenge-
räusche zu prognostizieren und zu beurteilen, sodass die schalltechnische Verträglichkeit im Plange-
biet und dessen Nachbarschaft nachgewiesen wird. Erforderlichenfalls sind Schallschutzmaßnahmen
zu erarbeiten. Für die Satzung und Begründung des Bebauungsplans sind Vorschläge auszuarbeiten.

Mit der Durchführung der Untersuchung wurde die Möhler + Partner Ingenieure AG von der Markt-
gemeinde Schliersee am 19.12.2019 beauftragt.

2.  Örtliche Gegebenheiten

Das Plangebiet befindet sich 450m westlich der B307 auf dem Grundstück mit der Fl. Nr. 1409/9
der Gemarkung Schliersee/Neuhaus an der Stolzenbergstraße 300m nördlich sowie nordöstlich des
Plangebiets verläuft die Bahnstrecke 5621 über Schliersee bis Fischhausen-Neuhaus und weiter nach
Bayrischzell. Im unmittelbaren Umgriff des Plangebiets befinden sich ausschließlich reine Wohnge-
biete.

Im derzeit r. v. Bebauungsplan [20] ist das Plangebiet als Sondergebiet „SO Fremdenverkehr“ fest-
gesetzt, in dem ausschließlich Gaststätten, Pensionen und Hotelgebäude (Appartements) zulässig
sind. Festsetzungen zum Schallschutz existieren derzeit nicht. Im Bereich des Plangebiets ist eine Tief-
garage mit einer Kapazität von ca. 55 Stellplätzen ausgewiesen; oberirdische Garagen sind unzu-
lässig [20].

Die Planungen sehen die Errichtung eines Bio-Hotels mit Restaurant und Gasthaus sowie einem Ge-
sundhaus und 4 separaten Naturhäusern in einer offenen Bauweise mit insgesamt ca. 100 Zimmern
vor. Zudem sind 60 Tiefgaragen- und 26 oberirdische Stellplätze vorgesehen Eine Tiefgaragenein-
fahrt im Osten des Plangebiets und Anlieferzonen im Bereich des Bio-Hotels und des Gasthauses sind
geplant.

Das Plangebiet und der weitere Umgriff weisen deutliche topografische Unterschiede auf, die durch
ein digitales Höhenmodell bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt werden. Die genauen
örtlichen Gegebenheiten können den Übersichtslageplänen aus Anlage 1 entnommen werden.
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3.  Schalltechnische Grundlagen

Grundlage zur Ermittlung und Beurteilung der Schallimmissionen im Rahmen der städtebaulichen Pla-
nung ist die mit der Bekanntmachung Nr. II B 8-4641.1-001/87 [17] des Bayerischen Staatsministe-
riums des Inneren eingeführte DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Städtebau [1] mit dem zugehörigen
Beiblatt 1 [2]. Wenngleich die Bekanntmachung auf die datierte Fassung der Norm aus dem Jahr
1987 verweist, wird im Weiteren auf die aktuelle Fassung der Norm aus dem Jahr 2002 Bezug
genommen. Die Orientierungswerte des Beiblatts 1 zu DIN 18005 Teil 1 als Maßstab für die Beur-
teilung der festgestellten Lärmimmissionen beziehen sich auf den Rand der Bauflächen und sind ein
in der Planung zu berücksichtigendes Ziel, von dem im Rahmen der städtebaulichen Abwägung im
Einzelfall nach oben (jedenfalls bei Verkehrslärmeinwirkungen) und unten abgewichen werden kann.
Die Orientierungswerte des Beiblatts 1 zu DIN 18005 Teil 1 [2] sind in Abbildung 1 dargestellt.

Überschreitungen der Orientierungswerte nach Beiblatt 1 der DIN 18005 Teil 1 [2] können bei Ver-
kehrsgeräuschen als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung unterschiedlicher Belange hingenom-
men werden, wenn gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet bleiben. Als gewichtiges
Indiz für das Vorliegen gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse können die höheren Immissionsgrenz-
werte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV [5]) herangezogen werden1. Der unmittel-
bare Anwendungsbereich der 16. BImSchV ist der Neubau oder die wesentliche Änderung von öf-
fentlichen Straßen oder von Schienenwegen der Eisenbahnen und Straßenbahnen. Sie findet keine
Anwendung, wenn an einen bestehenden Verkehrsweg eine Wohnbebauung „herangeplant“ wird.
Gleichwohl werden die Anforderungen der 16. BImSchV auch im Rahmen der Bauleitplanung (hilfs-
weise) herangezogen, da in der 16. BImSchV festgelegt ist, bis zu welcher Grenze Verkehrslärm
entschädigungslos hinzunehmen ist. Im Rahmen der Abwägung (mit sonstigen Belangen) ist es des-
halb grundsätzlich möglich, den Orientierungswert der DIN 18005 bis zu den Immissionsgrenzwer-
ten der Verkehrslärmschutzverordnung (ohne weitergehende Schutzvorkehrungen) zu überschreiten.
Die Maßstäbe der 16. BImSchV werden regelmäßig für eine Abwägung der Belange des Lärmschut-
zes herangezogen. Das Überschreiten der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV kann in der Regel
nur bei Ausschöpfen der Maßnahmen des aktiven und passiven Schallschutzes hingenommen wer-
den. Nach 16. BImSchV [5] gelten die in Abbildung 1dargestellten Grenzwerte.

In der Rechtsprechung werden Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 durch Ver-
kehrslärm um 10 dB(A) und mehr in der Bauleitplanung selbst in einem bislang unbebauten Bereich
regelmäßig anerkannt2. Dies entspricht auch der gängigen Praxis in anderen Gemeinden mit hohen
Bevölkerungsdichten (z. B. Stadt München und Gemeinden im Landkreis München). Eine Obergrenze

1 Sind bei Verkehrsgeräuschen die – hier hilfsweise heranzuziehenden – Grenzwerte der 16. BImSchV an schutzwürdigen
Gebäuden bzw. im Außenwohnbereich eingehalten, bedeutet dies, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse durch die Verkehrsgeräusche noch nicht als beeinträchtigt anzusehen sind (vgl. BVerwG, Urteil vom
12.12.1990 [18])

2 BVerwG, Urteil vom 22.03.2007 – 4 CN 2/06, NVwZ 2007, 831
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stellen gesundheitsgefährdende Lärmpegel dar: Die verfassungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle ei-
ner gesundheitsgefährdenden Lärmbelastung gem. Art. 2 Abs. 2 GG („körperliche Unversehrtheit“)
liegt bei einer Dauerlärmbelastung von 70-75 dB(A) tags oder 60-65 dB(A) nachts. Diese Pegel ori-
entieren sich an den Lärmsanierungsgrenzwerten der Verkehrslärmschutzrichtlinien [19].

Über die Auswirkung des Neubaus oder der wesentlichen Änderung von Verkehrswegen hinaus ist
auch die Gesamtverkehrslärmsituation in der Nachbarschaft darzustellen und zu beurteilen (BVerwG,
Urt. v. 21.03.1996 - 4C9.95), sofern gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen von mehr als 70/60
dB(A) Tag/Nacht und/oder Pegelerhöhungen von mehr als 2,1 dB(A) zu erwarten sind. Eine ver-
gleichbare Gesamtverkehrslärmbetrachtung ist im Rahmen der Umweltprüfung (Auswirkung auf die
Nachbarschaft) regelmäßig in raumbedeutsamen Planungen (Planfeststellungen, Bebauungspläne
usw.) durchzuführen. Zu Gesamt-Verkehrslärmbetrachtungen im Rahmen von Umweltprüfungen ist die
Rechtsprechung jedoch nicht so weitreichend wie bei Planfeststellungen zum Neubau oder der we-
sentlichen Änderung von Verkehrswegen. Insofern sind diese allgemeinen, nicht einem einzelnen Ver-
ursacher zuzuordnen und Erhöhungen eher abwägungsfähig.

Entsprechend den in DIN 18005 -1: 2002-07 angegebenen Verfahren werden die Schallemissionen
und –immissionen des Straßenverkehrs nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS 90
[8] und die Schallemissionen und –immissionen des Schienenverkehrs nach der Richtlinie Schall 03
[7] ermittelt und nach Beiblatt 1 der DIN 18005 beurteilt.

Auf Grund einer Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Elftes Gesetz zur Änderung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 2. Juli 2013) ist der Abschlag von 5 dB(A) zur Berücksichti-
gung der geringeren Störwirkung von Schienenverkehrsgeräuschen (sog. „Schienenbonus“) für Plan-
feststellungsverfahren von Bahnstrecken ab dem 01.01.2015 nach 16. BImSchV nicht mehr anzuset-
zen. Zudem wurde zum 01.01.2015 die Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) novelliert.
Anlage 2 (zu § 4) der 16. BImSchV enthält ein neues Berechnungsverfahren zur Ermittlung des Beur-
teilungspegels für Schienenwege (Schall 03, am 01.01.2015 in Kraft getreten [6]). Die geänderten
Bestimmungen beziehen sich formal nur auf den Neubau oder die wesentliche Änderung von Ver-
kehrswegen (Anwendungsbereich der 16. BImSchV). Allerdings sind die allgemeinen Bestimmungen
des BImSchG [26] und die wertenden Maßstäbe der 16. BImSchV [5] auch im Rahmen der Abwä-
gung des Schallschutzes in der Bauleitplanung eine bedeutsame Grundlage. Darüber hinaus kann
erwartet werden, dass die geänderte rechtliche Grundlage auch in der Rechtsprechung als „aner-
kannte Regel der Technik“ Bindewirkung entfaltet. Aus Gründen der Lärmvorsorge erfolgen die Be-
rechnungen nach DIN 18005 [1] mit dem aktuellen Berechnungsverfahren für den Schienenverkehr
sowie ohne Schienenbonus.

Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen werden nach TA Lärm [3] in
Verbindung mit DIN ISO 9613-2 [4] berechnet und beurteilt. Um im Zuge der Bauleitplanung spätere
Lärmkonflikte zu vermeiden, erfordert der Belang des Schallimmissionsschutzes bei Gewerbe- und
Anlagenlärmimmissionen einen Nachweis der Einhaltung der einschlägigen Immissionsricht- bzw. Ori-
entierungswerte. Überschreitungen können, anders als bei Verkehrslärmeinwirkungen, nicht mit sons-
tigen städtebaulichen Belangen abgewogen werden. Die in Abbildung 1 dargestellten Immissions-
richtwerte gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. Maßgebend für die
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Beurteilung während der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu
dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt (sog. lauteste Nachtstunde).

Für Sondergebiete sehen die einschlägigen Beurteilungsvorschriften keine unmittelbare, sondern eine
Schutzbedürftigkeit entsprechend der tatsächlichen Nutzung vor. Daher erfolgt die Beurteilung an-
hand der tatsächlich vorhandenen und geplanten Nutzung als Hotel mit der Schutzbedürftigkeit eines
Mischgebietes (MI). Informativ erfolgt ein Vergleich mit den WA-Werten.

Die erforderlichen Schallausbreitungsrechnungen für Verkehrsgeräusche werden gemäß DIN 18005
[1] und 16. BImSchV [5] entsprechend der RLS-90 [8] durchgeführt. Die Ermittlung und Beurteilung
von Anlagengeräuschen erfolgt nach TA Lärm [3] entsprechend dem Regelwerk DIN ISO 9613-2
[4] mit der Schallausbreitungssoftware IMMI [13].

Abbildung 1: Übersicht – Orientierungs-, Immissionsgrenz- und Immissionsrichtwerte

4.  Verkehrsgeräusche

Die Verkehrsmengenangaben für das Prognosejahr 2035 (maßgebliche stündliche Verkehrsmenge
M und Schwerverkehrsanteil SV) der angrenzenden und im weiteren Umfeld befindlichen Straßen
und Schienenverkehrswege wurden der Verkehrsuntersuchung der Planungsgesellschaft Stadt-Land-
Verkehr GmbH [27] entnommen. Für das Plangebiet relevante Verkehrsgeräusche gehen im vorlie-
genden Fall von der Bodenschneidstraße sowie von der Stolzenbergstraße aus. Weitere Straßen und
die Bahnstrecke 5621 Schliersee-Bayrischzell sind aufgrund des Abstandes und der geringen Ver-
kehrsmenge nicht relevant. Die Bahnstrecke wurde aber auf der sicheren Seite berechnet.

Anwendungsbereich

Regelwerk

Beschreibung

Nacht4) Tag Nacht

Verkehr Gewerbe
lauteste
Stunde

Spitzen-
pegel

Spitzen-
pegel

Nutzungsgebiet

Reines Wohngebiet (WR) 50 40 35 59 49 70 (67) 60 (57) 50 35 80 55

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 45 40 59 49 70 (67) 60 (57) 55 40 85 60

Sondergebiete (SO) - abhängig
von tatsächlicher Nutzung

45-65 35-65 35-65

3) Beurteilungszeit tags 06:00 bis 22:00 Uhr mit Ruhezeiten (Zuschlag KR = 6 dB) werktags 6-7 und 20-22 Uhr sowie sonn-/feiertags 6-9, 13-15 und 20-22 Uhr
4) Beurteilungszeit nachts lauteste volle Stunde zwischen 22:00 bis 06:00 Uhr (z. B. 22-23 Uhr oder 5-6 Uhr)

Für diese Nutzungsgebiete gibt es weder Immissionsgrenzwerte noch Immissionsrichtwerte.

1) Beurteilungszeit tags 06:00 bis 22:00 Uhr (16 h) und nachts 22:00 bis 06:00 Uhr (8 h)
2) (in Klammern) IGW-Absenkung von 3 dB(A) an Staats- und Bundesstraßen sowie Bahnstrecken

Immissionsgrenzwert [dB(A)]

Straße + Schiene Straße gen. und nichtgenehmigungsbed. Anlagen

Orientierungswert [dB(A)] Immissionsrichtwert [dB(A)]

Tag1,2) Nacht1,2) Tag3)Beurteilungszeit Tag1)

Nacht1)

Tag1) Nacht1)

Bauleitplanung Verkehrslärm Gewerbelärm

DIN 18005
16. BImSchV VLärmSchR 97 TA Lärm
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4.1  Prognose Nullfall

4.1.1  Schallemissionen - Straßenverkehr

Die resultierenden Schallemissionspegel des Straßenverkehrs nach folgender Tabelle 1 sind Mitte-
lungspegel in 25 m Abstand von der Mitte der jeweiligen Fahrbahn für eine mittlere Höhe des Schall-
strahls über Grund von 2,25 m bei Berücksichtigung von nicht geriffeltem Gussasphalt als Straßen-
oberfläche. Die Lage der einzelnen Straßen und der Schiene sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Tabelle 1:  Verkehrsgeräusche – Schallemissionen im Prognose-Nullfall

Straßenabschnitt M

[Kfz/h]

LKW-Anteil p

[%]

Geschwindigkeit
v

[km/h]

Schallemissions-
pegel Lm,E

[dB(A)]

Zuschläge

[dB(A)]

Tag Nacht Tag Nacht Pkw Lkw Tag Nacht DStrO DStg

Neuhauser Str. (nördl.
Wendelsteinstr.)

603 111 3,8% 1,0% 60 60 62,3 53,3 - -

Neuhauser Str. (südl.
Wendelsteinstr.)

582 107 4,1% 1,0% 60 60 62,3 53,1 - -

Neuhauser Str. (nördl.
Josefsthalerstr.)

591 109 4,1% 1,0% 60 60 62,4 53,2 - -

Bayrischzeller Str. 501 92 4,2% 1,0% 50 50 60,6 51,2 - -

Dürnbachstr. 33 6 4,5% 1,0% 30 30 46,4 37,1 - -

Wendelsteinstr. 63 12 4,8% 1,0% 30 30 49,4 39,9 - -

Waldschmidtstr. 33 6 4,5% 1,0% 30 30 46,4 37,1 - -

Brecherspitzstr. 3 1 3,0% 1,0% 30 30 35,3 26,7 - -

Weindl-Lenz-Str. 6 1 3,0% 1,0% 30 30 38,3 29,7 - -

Bodenschneidstr.
(westl.)

12 3 3,0% 1,0% 30 30 41,3 32,7 - -

Stolzenbergstr. 3 1 3,0% 1,0% 30 30 35,3 26,7 - -

4.1.2  Schallemissionen – Schienenverkehr

Relevante Verkehrslärmeinwirkungen resultieren aus dem Bahnlärm der Strecke 5621 Schliersee-Bay-
rischzell. Die Verkehrsmengen wurden einem Schreiben der DB Netz AG [31] entnommen. Die Zug-
zahlen sind Prognosewerte für das Jahr 2030.

Tabelle 2:  Verkehrsgeräusche – Schallemissionen Schiene, Prognose 2030

Zugart
Tag Nacht

Anzahl Lw‘A Anzahl Lw‘A

Regionalzug RV-VT 38 73,0 2 64,3
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Die Berechnung der Schallemissionspegel des Schienenverkehrs erfolgte nach Schall 03 [6]. Als
Fahrbahnart wurde keine Pegelkorrektur „C1“ angesetzt (Schotterbett mit Betonschwelle). Der Schie-
nenbonus wurde nicht angesetzt.

4.1.3  Schallimmissionen und Beurteilung

Ausgehend von den Schallemissionen wurden die Schallimmissionen durch Ausbreitungsberechnung
für den Straßenverkehrslärm nach RLS-90 [8] bestimmt. Die berechneten Beurteilungspegel gelten für
leichten Wind vom Verkehrsweg zum Immissionsort und Temperaturinversion (Mitwindsituation). Bei
anderen Witterungsbedingungen und in Abständen von etwa über 100 m können deutlich niedrigere
Schallpegel auftreten. Die berechneten Schallimmissionen des Verkehrslärms im Prognose-Nullfall
sind für eine Aufpunkthöhe von h = 6 m üGOK tags und nachts flächenhaft in Anlage 4.1 und 4.2
dargestellt.

Die höchsten Verkehrslärmimmissionen innerhalb des Plangebiets ergeben sich an den Ost-Fassaden
des Gasthauses sowie des Gesundhauses mit Beurteilungspegeln von bis zu (aufgerundet) 45/36
dB(A) Tag/Nacht. Außerhalb des Plangebiets ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 47/39
dB(A) Tag/Nacht entlang der Bodenschneidstraße westlich des Plangebiets.

4.2  Prognose Planfall

4.2.1  Schallemissionen - Straßenverkehr

Die resultierenden Schallemissionspegel des Straßenverkehrs nach folgender Tabelle 2 sind Mitte-
lungspegel in 25 m Abstand von der Mitte der jeweiligen Fahrbahn für eine mittlere Höhe des Schall-
strahls über Grund von 2,25 m bei Berücksichtigung von nicht geriffeltem Gussasphalt als Straßen-
oberfläche. Die Lage der einzelnen Straßen und der Schiene sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Tabelle 3:  Verkehrsgeräusche – Schallemissionen im Prognose-Planfall

Straßenabschnitt M

[Kfz/h]

LKW-Anteil p

[%]

Geschwindigkeit
v

[km/h]

Schallemissions-
pegel Lm,E

[dB(A)]

Zuschläge

[dB(A)]

Tag Nacht Tag Nacht Pkw Lkw Tag Nacht DStrO DStg

Neuhauser Str. (nördl.
Wendelsteinstr.)

615 113 3,9% 1,1% 60 60 62,5 53,5 - -

Neuhauser Str. (südl.
Wendelsteinstr.)

588 108 4,1% 1,0% 60 60 62,4 53,2 - -

Neuhauser Str. (nördl.
Josefsthalerstr.)

591 109 4,1% 1,0% 60 60 62,4 53,2 - -

Bayrischzeller Str. 507 93 4,1% 1,0% 50 50 60,6 51,3 - -

Dürnbachstr. 39 7 3,8% 1,0% 30 30 46,8 37,8 - -

Wendelsteinstr. 75 14 4,0% 1,0% 30 30 49,8 40,7 - -

Waldschmidtstr. 33 6 4,5% 1,0% 30 30 46,4 37,1 - -

Brecherspitzstr. 3 1 3,0% 1,0% 30 30 35,3 26,7 - -
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Weindl-Lenz-Str. 6 1 3,0% 1,0% 30 30 38,3 29,7 - -

Bodenschneidstr.
(westl.)

12 3 3,0% 1,0% 30 30 41,3 32,7 - -

Stolzenbergstr. 20 4 3,0% 1,0% 30 30 43,3 34,8 - -

4.2.2  Schallemissionen – Schienenverkehr

Es ergeben sich im Planfall keine Änderungen gegenüber dem Nullfall, sodass die Ansätze unverän-
dert übernommen wurden.

4.2.3  Schallimmissionen und Beurteilung

Ausgehend von den Schallemissionen wurden die Schallimmissionen auf das gesamte Plangebiet
durch Ausbreitungsberechnung für den Straßenverkehrslärm nach RLS-90 [8] bestimmt. Die Randbe-
dingungen der Schallausbreitung entsprechen denen des Nullfalls.

Für den Prognose–Planfall wurden die Entwurfspläne des Büros haas.cook.zemmrich Freie Architek-
ten [24] sowie die Verkehrsuntersuchung der Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr GmbH[27] so-
wie das Betreiber- und Nutzerkonzept der Planquadrat Projekt GmbH & Co. KG [25] herangezogen.

Die berechneten Schallimmissionen des Verkehrslärms im Prognose-Planfall sind für eine Aufpunkt-
höhe von h = 2 m und 6 m tags und nachts flächenhaft in Anlage 4.3 ff. dargestellt. Darüber hinaus
wurden die Beurteilungspegel an maßgebenden Einzelpunkten berechnet. Die vollständige Ergebnis-
liste der Einzelpunktberechnung ist in Anlage 3 enthalten. Die genaue Lage der betrachteten Immissi-
onsorte kann den Lageplänen in Anlage 1 entnommen werden. Eine Zusammenstellung der maßge-
benden Immissionsorte innerhalb des Plangebiets ist aus nachfolgender Tabelle 3 ersichtlich.

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass innerhalb des Plangebiets die Beurteilungspegel durch Ver-
kehrsgeräusche bis zu 50/42 dB(A) Tag/Nacht betragen. Das Plangebiet wird als „Sondergebiet
Fremdenverkehr“ festgesetzt, wofür es gemäß der DIN 18005 keine Orientierungswerte gibt. Die
ORW der geplanten Hotelnutzung sind denen eines allgemeinen Wohngebietes gleichzusetzen. Die
ORW für allgemeine Wohngebiete von 55/45 dB(A) Tag/Nacht werden im gesamten Plangebiet
eingehalten. Außerhalb des Plangebiets werden Beurteilungspegel von bis zu 49/40 dB(A)
Tag/Nacht ermittelt, wodurch auch in der WR-Nachbarschaft sowohl die Immissionsgrenzwerte ge-
mäß der 16. BImSchV [5] für Reine Wohngebiete von 59/49 dB(A) Tag/Nacht als auch die ORW
gemäß der DIN 18005 für Reine Wohngebiete von 50/40 dB(A) Tag/Nacht eingehalten werden.



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 710-6235 Seite 15 von 26

Tabelle 4: Verkehrsgeräusche – Beurteilungspegel an maßgebenden Immissionsorten [dB(A)]

Immissionsort Orientierungswert
der DIN 18005

Beurteilungspegel
Prognose-Planfall

Überschreitung Orien-
tierungswert

Bez. Schutzbed. Tag  Nacht Tag Nacht Tag Nacht
IO 1 SO/WA 55 45 47 38 - -

IO 2 SO/WA
WA

55 45 49 40 - --

IO 3 SO/WA 55 45 46 38 - -

IO 4 SO/WA
WA

55 45 50 42 - -

IO 5 SO/WA 55 45 50 41 - -

IO 6 SO/WA
WA

55 45 50 42 - -

In den folgenden Abbildungen sind die Konfliktpegelkarten mit Einhaltung der Orientierungswerte
der DIN 18005 für WA sowie der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für WA dargestellt (tags:
55 ≤ 59 ≤ 64 dB(A); nachts: 45 ≤ 49 ≤ 54 dB(A)).

h 
= 

2 
m

 ü
G

O
K

h 
= 

6 
m

 ü
G

O
K

Abbildung 2: Verkehrsgeräusche – Konfliktpegelkarten Prognose Planfall
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Allgemein gilt, dass sich die Anforderungen an den Schallschutz von Außenbauteilen (Wände, Fens-
ter usw.) aus der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ergeben. Aufgrund des Art. 13 Abs. 2
BayBO und der Bayerischen Technischen Baubestimmungen (BayTB), Ausgabe Oktober 2018, ist
der/die Bauherr(in) verpflichtet, die hierfür erforderlichen Maßnahmen nach der Tabelle 7 der
DIN 4109-1, Juli 2016 bzw. E DIN 4109-1/A1, Januar 2017 im Rahmen der Bauausführungspla-
nung zu bemessen. Ein ausreichender Schallschutz wird bei Einhaltung der Orientierungswerte der
DIN 18005, durch die ohnehin erforderliche Bemessung des Schallschutzes der Außenbauteile
(Wände, Fenster usw.) nach DIN 4109 (passiver Schallschutz) sichergestellt. Über diese Mindestan-
forderungen zum Schallschutz von Außenbauteilen nach DIN 4109 hinausgehenden Schallschutz-
maßnahmen sind nicht erforderlich.

Die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 werden nicht festgesetzt, sondern lediglich die Anwendung
der DIN 4109. Im Rahmen der Bauausführungsplanung sind bei der Dimensionierung des Schall-
dämm-Maßes der Außenbauteile die Nebenbestimmungen, insb. beim Zusammenwirken von Ge-
werbe- und Verkehrslärm gemäß Nr. 5.5.7 der DIN 4109 zu berücksichtigen. Informativ wird auf
Grundlage des berechneten Verkehrslärms der Lärmpegelbereich II bis III nach Tabelle 7 der DIN
4109 von 2018 nicht überschritten.

4.3  Verkehrliche Auswirkungen des Planvorhabens auf die Nachbarschaft

Im Rahmen der Umweltprüfung ist die verkehrliche Auswirkung der Planung auf die Nachbarschaft
darzustellen und zu bewerten. Das Planvorhaben führt durch Fassaden- und Wandreflexionen sowie
Gebäudeabschirmungen aufgrund der Planbebauung zu einer Änderung der Verkehrslärmsituation
in der Nachbarschaft. Dabei wurde für Berechnungen auf der sicheren Seite für die Planbebauung
ein Absorptionsverlust von Drefl = 1 dB angesetzt, wenngleich der tatsächliche Absorptionsverlust vsl.
höher ist.

Die DIN 18005 [1] enthält keine Regelungen zum Umgang mit Pegelerhöhungen infolge eines Be-
bauungsplans. Die Auswirkungen des Planvorhabens werden im Hinblick auf die Verkehrslärmsitua-
tion für die betroffene Nachbarschaft hilfsweise nach den Maßgaben der 16. BImSchV [5] bewertet.
Im Sinne der 16. BImSchV gelten Änderungen des Beurteilungspegels aus Verkehrslärm von weniger
als 2,1 dB(A) als nicht wesentlich, sofern (mit Ausnahme von Gewerbegebieten) Verkehrslärmpegel
von 70/60 dB(A) Tag/Nacht nicht erreicht bzw. weitergehend überschritten werden. Zu Gesamt-
Verkehrslärmbetrachtungen im Rahmen von Umweltprüfungen ist die Rechtsprechung jedoch nicht so
weitreichend wie bei Planfeststellungen zum Neubau oder der wesentlichen Änderung von Verkehrs-
wegen. Insofern sind diese allgemeinen, nicht einem einzelnen Verursacher zuzuordnen Erhöhungen
eher abwägungsfähig.

Die verkehrlichen Auswirkungen des Planvorhabens sind in den Differenzpegelkarten für eine Auf-
punkthöhe von  h = 6m üGOK in Anlage 4.6 und 4.7 (Planfall – Nullfall) dargestellt. In Tabelle 4
sind die Ergebnisse der Einzelpunktberechnung an den maßgeblichen Immissionsorten der schutzbe-
dürftigen Nachbarschaft enthalten.
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Tabelle 5: Verkehrsgeräusche – Differenzpegel an maßgebenden Immissionsorten [dB(A)]

Immissionsort Prognose Nullfall Prognose-Planfall Differenz
Planfall - Nullfall

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
IO A 44,0 35,4 46,2 37,6 +2,2 +2,2

IO B 42,9 34,2 47,7 39,0 +4,8 +4,8

IO D 38,2 29,4 42,9 34,2 +4,7 +4,8

IO E 40,9 32,0 44,1 35,4 +3,2 +3,2

IO F 41,2 32,3 45,5 36,8 +4,3 +4,5

IO I 44,3 35,4 48,6 39,9 +4,3 +4,5

IO J 43,1 34,2 47,2 38,5 +4,1 +4,3

IO R 44,9 36,0 48,4 39,7 +3,5 +3,7

Zusammenfassend zeigt sich, dass in der östlichen WR-Nachbarschaft rechnerische Pegelerhöhungen
von bis zu 4,7/4,8 dB(A) tagsüber und nachts resultieren. Diese Pegelerhöhungen sind grundsätzlich
relevant im Sinne der hilfsweise verwendeten 16. BImSchV, da sie mehr als 2,1 dB(A) betragen,
jedoch werden die Verkehrslärmpegel von 70/60 dB(A) Tag/Nacht nicht erreicht oder überschritten.
Da trotz dieser relevanten Pegelerhöhungen die IGW und ORW für Reine Wohngebiete (50/40
dB(A) Tag/Nacht) eingehalten werden, stellt sich kein Konflikt dar. In der gesamten Nachbarschaft
sind keine relevanten Änderungen der Verkehrslärmpegel im Sinne der 16. BImSchV zu erwarten.

5.  Anlagengeräusche

Relevante Anlagenlärmimmissionen innerhalb des Plangebiets können von den nordöstlich gelegenen
Stellplätzen ausgehen. Die südlichen oberirdischen Parkplätze werden mithilfe einer Carport-Lösung
situiert, wodurch hieraus keine Lärmkonflikte zu erwarten sind. Anlieferungen sowie Entsorgungen des
Planvorhabens sind im südlichen Bereich vorgesehen; eine Wendemöglichkeit für Reisebusse soll im
östlichen Plangebiet gegeben sein. Zudem ist eine Tiefgaragen-Zufahrt im Osten geplant, deren schall-
technische Verträglichkeit mit der schutzbedürftigen WR-Nachbarschaft zu gewährleisten ist. Für den
Gastronomie-Bereich des Bio-Hotels ist eine Terrasse im westlichen Plangebiet vorgesehen. Eine ge-
werbliche Vorbelastung konnte ausgeschlossen werden. Gemäß r.v. Bebauungsplan [20] ist bereits
heute eine Hotelanlage o.Ä. zulässig mit einer Kapazität von 55 Stellplätzen, die an gleicher Stelle
situiert werden könnte. Eine gewerbliche Vorbelastung durch außerhalb des Plangebiets liegende
Gästehäuser ist aufgrund eines Abstandes von ca. 60m Richtung Süden bzw. 130m Richtung Westen
auszuschließen. Schallschutzmaßnahmen sind diesbezüglich nicht erforderlich. Entscheidend ist die
Prognose der vom Plangebiet ausgehenden Anlagengeräusche.
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5.1  Schallemissionen

Im Folgenden werden die Schallemissionen beschrieben. Die vollständigen Eingabedaten der Anla-
gengeräusche können der Anlage 2 entnommen werden. Die genaue Lage der einzelnen Geräusch-
quellen ist aus Anlage 1 ersichtlich.

Ober- und unterirdische Stellplätze

Die einzuhausende Ein-/Ausfahrt der Tiefgarage befindet sich an der östlichen Seite des Gasthauses
mit Erschließung über die Stolzenbergstraße. Der Zusammenschluss aus Bio-Hotel, Gasthaus, Gesund-
haus und den Naturhäusern soll über etwa 107 Zimmer verfügen [24]. Die entsprechenden Parkge-
räusche wurden gemäß Parkplatzlärmstudie [14] prognostiziert (vgl. Nr. 8.3, Abs. 2 der PLS für sog.
„geschlossene“ Tiefgaragen). Demnach sind folgende schalltechnisch relevanten Teilvorgänge zu be-
rücksichtigen:

1. Zu- und Abfahr-Verkehr außerhalb von eingehausten Tiefgaragenrampen

2. Schallabstrahlung über die geöffneten Garagentore bei Ein- und Ausfahrten

3. Geräusche beim Öffnen/Schließen der Garagenrolltore

4. Überfahren von Regenrinnen

5. Kurzzeitige Geräuschspitzen

Das Verkehrsaufkommen der Tiefgarage (für den Zu-/Abfahrtsverkehr sowie für die Schallabstrahlung
über das Garagentor) wurde anhand der Angaben der Parkplatzlärmstudie angesetzt, wonach bei
„großen“ Hotels mit mehr als 100 Betten mit einer Bewegungshäufigkeit von N = 0,07/0,06 Bewe-
gungen pro Bett und Stunde (Tag/lauteste Nachtstunde) zu rechnen ist. Der Ansatz in der lautesten
Nachtstunde gilt für Hotels in der Nähe zum Bahnhof. Die Bettenanzahl beläuft sich gemäß den
Zahlen des Büros haas.cook.zemmrich Freie Architekten auf 204 [24]. Mithilfe der Verkehrsuntersu-
chung [27] konnten 261 Fahrten pro Tag (Mehrverkehr über die Stolzenbergstraße) ermittelt werden.
Somit wurden pro Stunde 17 Bewegungen im Tagzeitraum sowie 13 Bewegungen (0,06*204) in
der lautesten vollen Nachtstunde (22-23 Uhr) angesetzt.

Abbildung 3: Anlagengeräusche – Emissionsansatz der Parkbewegungen

∑Fahrten pro Bewegungen gem. PLSt
Tag (gem. VU) ungünst. Nachtstunde

Tiefgarage

204

Betten

261 0,06

1,2

Stellplatzbereich

Kurzzeitparker

Gesundhaus

Carport

10

10

60

86

7,0

11,6

11,6

69,8

100

2,0

17

11,9

2,0

0,9

1,5

1,5

9,1

13gesamt

Anzahl in % Bew./Stunde am Tag Bew. in ungünstigster Nachtstunde

6
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Gemäß Abschnitt 8.3.1 der Parkplatzlärmstudie [14] wurden die einzelnen straßenseitigen Zufahrten
außerhalb der Einhausung nach RLS-90 [8] berechnet und für eine Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h
und unter Berücksichtigung der jeweiligen Bewegungshäufigkeiten in einen längenbezogenen Schall-
leistungspegel mit LWA’, Zufahrt = Lm,E + 19 dB(A) umgerechnet.

Die Schallabstrahlung über die geöffneten Garagentore bei Ein- und Ausfahrten ergibt sich nach Ab-
schnitt 8.3.2 der Parkplatzlärmstudie [14] bei einer angenommenen Toröffnungsfläche von 12 m²
(gem. den Messungen der Parkplatzlärmstudie) und unter Berücksichtigung der jeweiligen Bewe-
gungshäufigkeit zu LWA, Tor = 50 + 10*lg(N) + 10*lg(12 m² / 1 m²) dB(A). Die schalltechnische Ab-
bildung erfolgte mit einer Bewegungshäufigkeit von N = 12 Bewegungen pro Stunde im Tagzeitraum.
Im Zeitraum der lautesten vollen Nachtstunde (z.B. 22-23 oder 5-6 Uhr) wurden N = 9 Bewegungen
angenommen.

Abbildung 4: Anlagengeräusche – Emissionsansatz der Tiefgaragenzufahrt

Die Geräusche beim Öffnen und Schließen der Garagenrolltore und das Überfahren von Regenrin-
nen sind bei lärmarmer Ausbildung akustisch nicht auffällig und vernachlässigbar. Es ist davon auszu-
gehen, dass beim Neubau der Tiefgaragenabfahrten der Stand der Lärmminderungstechnik beachtet
wird und die Garagenrolltore sowie die Regenrinnen lärmarm ausgeführt werden. Eine entspre-
chende Festsetzung für eingehauste, lärmreduzierte Tiefgaragenrampen erfolgt im Bebauungsplan.

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen durch Pkw werden bei eingehausten Tiefgaragenrampen mit
einem Schallleistungspegel bei der Ausfahrt von LWA,max = 88 dB(A) berücksichtigt [14]. Sonstige kurz-
zeitige Geräuschspitzen, wie z. B. hervorgerufen durch das Öffnen und Schließen eines Garagento-
res oder durch Überfahren einer Regenrinne im Bereich einer Tiefgarage können vernachlässigt wer-
den, sofern diese dem Stand der Lärmminderungstechnik entsprechen.

Im Nordosten des Plangebiets sind 16 oberirdische Stellplätze (6 Gesundhaus, 10 Kurzzeit), im Sü-
den 10 oberirdische Stellplätze (Carport) vorgesehen. Die schalltechnische Abbildung erfolgte mit
einer Bewegungshäufigkeit von N = 1,2 (Gesundhaus) bzw. N = 2,0 (Kurzzeit sowie Carport) Be-
wegungen pro Stellplatz und Stunde im Tagzeitraum. Im Zeitraum der lautesten vollen Nachtstunde
(z.B. 22-23 oder 5-6 Uhr) wurden N = 0,9 (Gesundhaus) bzw. N = 1,5 (Kurzzeit sowie Carport)
Bewegungen pro Stellplatz entsprechend dem Anteil der Stellplätze an der Gesamt-Stellplatzzahl
angenommen.

Auch hier können einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen nicht ausgeschlossen werden (z.B. Koffer-
raumschlagen), deren notwendiger Mindestabstand zu den Immissionsorten der schutzbedürftigen
Nachbarschaft anhand des Spitzenpegelkriteriums der Parkplatzlärmstudie [14] ermittelt wurde. Ge-
mäß Tab. 35 wird der Ansatz für den mittleren Maximalpegel in 7,5m Entfernung von 74 dB(A)
angenommen.

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zu- und Abfahrt TG 60 12 9 48,0 46,9 0,0 -8,8 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 39,2 38,1 58,2 57,1
Zu- und Abfahrt TG 60 12 9 48,0 46,9 10,0 -8,8 -8,8 0,0 0,0 3,0 3,0 42,2 41,1 61,2 60,1

Tag Nacht Tag* Nacht* Tag Nacht
Zu- und Abfahrt 60 12 9 0,0 71,5 70,4

Steigung

Schallabstrahlung
Garagentore

Anzahl Stellplätze Kfz/h (B*N) LKorrektur LW,1h

 Zu-/Abfahrten Anzahl Stellplätze Kfz/h (B*N) Lm(25) = 37,3 + 10*log(B*N) Dv DStrO DStg LmE LWA', 1h

0,7 275

Schallabsorbierende Auskleidung LI

Absorptionsgrad α500Hz Fläche [m²] Minderung LI

*angenommene Fläche der Garagentore = 12 m²; Torfläche = 20 m²
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Für den Schallleistungspegel ergibt sich somit aus 10*lg(2*Pi*(7,5)2) + 74 = 99,5 dB(A). Daraus
folgt ein Mindestabstand zur Einhaltung des Spitzenpegelkriteriums im WR von 67m im Nachtzeit-
raum, der jedoch gemäß der Plan-Angaben nicht einzuhalten ist. Der tatsächlich kürzeste Abstand
beträgt ca. 37m, wodurch Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind.

Im Süden des Plangebiets sind 10 oberirdische Stellplätze (u.a. Mitarbeiter) vorgesehen. Die schall-
technische Abbildung erfolgte mit einer Bewegungshäufigkeit von N = 2,0 Bewegungen pro Stell-
platz und Stunde im Tagzeitraum entsprechend dem Anteil an der Gesamt-Stellplatzzahl. Im Zeitraum
der lautesten vollen Nachtstunde (z.B. 22-23 oder 5-6 Uhr) wurden N = 1,5 Bewegungen pro Stell-
platz angenommen. Die Ausführung in Form eines begrünten Carports wirkt sich lärmmindernd für die
schutzbedürftige Nachbarschaft aus.

Eine Wendemöglichkeit für Anreisen mit dem Bus ist im südöstlichen Plangebiet vorgesehen. Es wer-
den bis zu zwei Busse pro Tag berücksichtigt (= 4 Bewegungen pro Tag, 2 An- und Abfahrten eines
Busses). Die schalltechnische Abbildung erfolgte nach Parkplatzlärmstudie [14] mit einer Bewegungs-
häufigkeit von N = 0,25 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde im Tagzeitraum. Dies entspricht 2
An- und 2 Abfahrten pro Tag. Im Zeitraum der lautesten vollen Nachtstunde (z.B. 22-23 oder 5-6
Uhr) wurden 2 Bewegungen angenommen. An- und Abfahrten eines Busses im Tagzeitraum (6-22
Uhr) sind somit möglich; im nächtlichen Beurteilungszeitraum (22-6 Uhr) sind 2 Bus-Bewegungen (1
An- und 1 Abfahrt) möglich; dies wird entsprechend festgesetzt.

Anlieferungen und Ladetätigkeiten

Nächtliche Anlieferungen finden nicht statt und sind aus schallgutachterlicher Sicht auch nicht möglich;
dies wird entsprechend festgesetzt. Die schalltechnische Abbildung der Fahr- und Rangiergeräusche
sowie besonderer Ereignisse (Motorstart, Betriebsbremse, Türenschlagen) im Zusammenhang mit An-
lieferungen im Tagzeitraum erfolgte anhand der einschlägigen Fachliteratur ([28], [29]). Details zur
Herleitung des Ansatzes sind in Anlage 2 enthalten. Es wurde von bis zu 10 Anlieferungen täglich (6-
22 Uhr) ausgegangen. Relevante kurzzeitige Geräuschspitzen können bei Lkw durch das Entlüften
der Betriebsbremse mit bis zu LWAmax = 115 dB(A) auftreten.

Abbildung 5: Anlagengeräusche – Emissionsansatz der Anliefer- und Rangiergeräusche

Anlieferung Bio-Hotel und Restaurant
Tag (6-22 Uhr)

Lieferfrequenz 10
Fahrstrecke Lkw 90
Rangierstrecke 20
Rangierniveau 3
Ladestrecke zw. Lkw und Ladetor 5

Basiswert Lkw Ereignisse pro Lkw Wirkzeit [s]
BH + R

Fahrgeräusch 63 - - 80,5

Rangiergeräusch 66 - - 77,0

Anlassen 100 2 5 72,4
Türenschlagen 100 2 5 72,4
Leerlauf 94 1 120 77,2
Betriebsbremse 108 2 5 80,4
Kühlaggregat 97 1 120 80,2

Handhubwagen leer 94 8 kontinuierlich 71,0
Handhubwagen voll* 89 8 kontinuierlich 69,0
Rollcontainer 78 8 kontinuierlich 85,0
Rollgeräusche, Wagenboden 75 8 kontinuierlich 82,0

89,3

Besondere Ereignisse und Zustände

Verladegeräusche

Summenpegel (Rangiergeräusche, Besondere Ereignisse)

*inkl. pauschaler Lastzuschlag von 3 dB(A)
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Freischankfläche Gastronomie

An der West-Seite des Bio-Hotels ist ein Außenbereich der Gastronomie mit einer Fläche von ca.
100 m² vorgesehen. Nach einer Untersuchung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt [30] beträgt
der mittlere flächenbezogene Ansatz bei Vollbesetzung des Wirtsgartens für „leise“ Biergärten
LWA’’ = 61 dB(A)/m² zzgl. Zuschlag für Informationshaltigkeit KI = 3 dB gei einer Quellhöhe von h =
1,2 m (Gesamtansatz LWA’’ = 64 dB(A)). Ein etwaiger Zuschlag für Impulshaltigkeit ist in den Ansätzen
bereits enthalten. Eine Voruntersuchung hat ergeben, dass eine nächtliche Nutzung (22-6 Uhr) aus-
zuschließen ist.

5.2  Schallimmissionen und Beurteilung

Ausgehend von den Schallemissionen wurden die Schallimmissionen für eine Beurteilung gemäß TA
Lärm nach DIN ISO 9613 [4] flächenhaft und an den maßgeblichen Immissionsorten in der Nach-
barschaft als Einzelpunkte berechnet. Die flächenhaften Ergebnisse sind in Anlage 4 und die Detail-
ergebnisse der Einzelpunktberechnung sind in Anlage 3 enthalten.

Bei der Bildung der Beurteilungspegel sind nach TA Lärm Zuschläge für Ton- und Informationshaltig-
keit, Impulshaltigkeit und für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit (Ruhezeiten) zu berücksichtigen.
Der Impulshaltigkeitszuschlag KI sowie der Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit KT sind erfor-
derlichenfalls bereits in den Emissionsansätzen enthalten. Der Ruhezeitenzuschlag KR = 6 dB für Ge-
räusche innerhalb der werk- und sonntäglichen Ruhezeiten ist für die Beurteilung von Wohngebieten
(WA, WR) erforderlich und wurde für eine angenommene Gleichverteilung der Hotelgeräusche zwi-
schen 6-22 Uhr mit KR = 4 dB für die Parkgeräusche sowie Gastronomiegeräusche (Berücksichtigung
der Ruhezeiten 6-7 Uhr, 13-15 Uhr und 20-22 Uhr) und KR = 1 dB für die Anliefergeräusche (Berück-
sichtigung der Ruhezeit zwischen 6-7 Uhr) berücksichtigt.

Tabelle 6: Beurteilungspegel und Vergleich mit Immissionsrichtwerten [dB(A)]

Immissionsort

IRW (A) Beurteilungspegel Lr Überschreitungen

Tag Nacht Tag2) Nacht1) Tag Nacht

IO D WR 50 (47) 35 (32) 36 19 - -

IO E WR 50 (47) 35 (32) 35 24 - -

IO F WR 50 (47) 35 (32) 39 30 - -

IO J WR 50 (47) 35 (32) 43 32 - -

IO K WR 50 (47) 35 (32) 45 31 - -

IO P WR 50 (47) 35 (32) 47 14 - -
1) Es findet keine nächtliche Anlieferung (22-6 Uhr) statt. 2) Der Ruhezeitenzuschlag werktags innerhalb des Tagzeitraums (6-
22 Uhr) wurde für Anlieferungen auf der sicheren Seite mit KR = 1 dB, für Parkgeräusche mit KR = 4 dB berücksichtigt.
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Hinweis: Zur Berücksichtigung einer etwaigen Vorbelastung sowie einer gewerblichen Entwicklung
wird angestrebt, die maßgeblichen IRW für WR von 50/35 dB(A) TAG/Nacht um 3 dB(A) zu unter-
schreiten.

Es zeigt sich, dass in der schutzbedürftigen Nachbarschaft Beurteilungspegel von bis zu 47/32 dB(A)
Tag/Nacht zu erwarten sind. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Reine Wohngebiete (Einstu-
fung der schutzbedürftigen Nachbarschaft) von 50/35 dB(A) Tag/Nacht werden somit eingehalten;
die Einhaltung reduzierter Richtwerte (47/32 dB(A) in Klammern dahinter), die eine mögliche Zusatz-
belastung die IRW für WR sicherstellen, ist ebenfalls gewährleistet.

5.3  Schallschutzmaßnahmen

Lärmkonflikte können bzgl. kurzzeitiger Geräuschspitzen aufgrund der oberirdischen Stellplatznut-
zung entlang der Stolzenbergstraße nicht ausgeschlossen werden.

Abbildung 6: Anlagengeräusche – Schallschutzmaßnahmen Stellplätze
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Es zeigt sich, dass zur Einhaltung des Spitzenpegelkriteriums (Kofferraumschlagen, Türenschließen)
ein ausreichender Abstand der oberirdischen Stellplätze zur schutzbedürftigen Nachbarschaft nur in
Bereichen sichergestellt ist, an denen keine Stellplätze situiert werden können. Daher muss eine Nacht-
nutzung der Stellplätze an der Stolzenbergstraße organisatorisch (z.B. durch Beschilderungen) aus-
geschlossen werden.

Die Außenbereichs-Nutzung der Gastronomie im Nachtzeitraum (22:00 – 06:00 Uhr) ist aufgrund
der Nähe zur westlichen WR-Nachbarschaft auszuschließen.

Empfohlen wird zudem, die TG-Rampe einzuhausen und die Innenwände der Rampe schallabsorbie-
rend zu verkleiden, bei einem Absorptionskoeffizienten von a500 ≥ 0,7 bei 500 Hz. Die Einhausung
sollte dann mit einer Schalldämmung von mindestens 25 dB ausgeführt werden. Dies stellt einen Op-
timierungspunkt dar und wurde nicht eigens berechnet. Zudem könnte die Rampe so ausgeführt wer-
den, dass die Steigung < 5% beträgt.

6.  Formulierungsvorschläge für die Aufstellung des Bebauungsplans

6.1  Satzung

(1) Anlieferungen außerhalb der Tiefgarage sowie Ver-/Entsorgungsfahrten für das Hotel sind
im Nachtzeitraum (22:00 – 06:00 Uhr).

(2) Die Nutzung der nordöstlichen Stellplätze (Gesundhaus und Kurzzeit) ist im Nachtzeitraum
(22:00 – 06:00 Uhr) unzulässig. An- und Abfahrten haben in diesem Zeitraum über die
Tiefgaragen-Stellplätze zu erfolgen.

(3) Die Außenbereich-Nutzung der Gastronomie ist auf den Tagzeitraum (06:00 – 22:00 Uhr)
zu beschränken.

(4) Überfahrbare Abdeckungen in den Tiefgaragenabfahrten, zum Beispiel für eine Regenrinne,
sind dem Stand der Lärmminderungstechnik entsprechend, mit verschraubten Abdeckungen
oder technisch Gleichwertigem, lärmarm auszuführen. Die Garagenzufahrt (Garagenrolltor,
Schranke o. Ä.) ist dem Stand der Technik entsprechend zu errichten und zu betreiben. Der
Lärmbeitrag der baulich-technischen Einrichtungen (Rolltor, Regenrinne usw.) darf die Ge-
räuschabstrahlung an der Tiefgaragenzufahrt durch die Kraftfahrzeuge nicht nennenswert
(< 1 dB(A)) erhöhen.

(5) Bus-Bewegungen sind im Tagzeitraum (06:00 – 22:00 Uhr) auf 4 Bewegungen (2 Zufahrten
und 2 Abfahrten) zu begrenzen. Nachts (22:00 – 06:00 Uhr) sind 2 Bus-Bewegungen (1
Zufahrt und 1 Abfahrt) in der ungünstigsten Nachtstunde zulässig.
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6.2  Begründung

In einer schalltechnischen Untersuchung (Möhler + Partner Ingenieure AG, Bericht Nr. 710-6235
vom Juni 2020) wurden die Ein- und Auswirkungen der zukünftigen Verkehrs- und Anlagengeräusche
auf und durch das geplante Vorhaben prognostiziert und mit den Anforderungen an den Schallschutz
im Städtebau entsprechend der DIN 18005, 16. BImSchV sowie TA Lärm beurteilt.

Verkehrsgeräusche

Die Beurteilung erfolgt anhand der Anforderungen für ein Allgemeines Wohngebiet (WA), da Son-
dergebiete entsprechend ihrer tatsächlichen Nutzung zu beurteilen sind und keine eigenen Orientie-
rungs-, Richt- oder Grenzwerte existieren. Die höchsten Beurteilungspegel durch Verkehrsgeräusche
sind im östlichen Plangebiet mit bis zu 50/42 dB(A) Tag/Nacht zu erwarten. Die Orientierungswerte
der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete von 55/45 dB(A) Tag/Nacht und die Immissions-
grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung für Allgemeine Wohngebiete von 59/49 dB(A)
Tag/Nacht werden eingehalten. Besondere Schallschutzmaßnahmen bzw. Festsetzungen zum
Schutz vor Verkehrsgeräuschen sind nicht erforderlich.

Allgemein gilt, dass sich die Anforderungen an den Schallschutz von Außenbauteilen (Wände, Fens-
ter usw.) aus der bauaufsichtlich eingeführten DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ergeben. Im
Rahmen der Bauausführungsplanung sind bei der Dimensionierung des Schalldämm-Maßes der Au-
ßenbauteile die Nebenbestimmungen, insb. beim Zusammenwirken von Gewerbe- und Verkehrsge-
räuschen gemäß Nr. 5.5.7 der DIN 4109: 2016, zu berücksichtigen. Lärmpegelbereiche nach
DIN 4109 werden nicht festgesetzt, sondern lediglich die Anwendung der DIN 4109. Es wird der
Lärmpegelbereich II bis III nach Tabelle 7 der DIN 4109: 2016 nicht überschritten.

In der schutzbedürftigen Nachbarschaft kann es infolge des Planvorhabens zu Pegelerhöhungen
durch Verkehrsgeräusche von bis zu 4,7/4,8 dB(A) Tag/Nacht kommen. Die Pegelerhöhungen sind
grundsätzlich relevant im Sinne der hilfsweise verwendeten 16. BImSchV, da sie mehr als 2,1 dB(A)
betragen, jedoch werden die Verkehrslärmpegel von 70/60 dB(A) Tag/Nacht nicht erreicht oder
überschritten. Da trotz dieser Pegelerhöhungen die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von
59/49 dB(A) Tag/Nacht und auch die Orientierungswerte nach DIN 18005 von 55/45 für Reine
Wohngebiete zuverlässig eingehalten werden, stellt sich kein Konflikt dar. Somit ist für die Nachbar-
schaft kein Anspruch auf Schadensersatz oder Schallschutzmaßnahmen ableitbar.

Anlagengeräusche

Auf die Planung einwirkende Anlagen-/Gewerbegeräusche sind nicht relevant. Durch den Ausschluss
von nächtlichen Anlieferungen und der Nutzung der oberirdischen Stellplätze im Nordosten des Plan-
gebiets können die Anforderungen der TA Lärm in der Nachbarschaft sowohl im Tag- als auch im
Nachtzeitraum eingehalten werden (Immissionsrichtwerte und Spitzenpegelkriterium). Die Verträg-
lichkeit mit der schutzbedürftigen Nachbarschaft ist gegeben, sofern auch eine nächtliche Nutzung
der Freischankfläche (zwischen 22:00 – 06:00 Uhr) ausgeschlossen wird. Zudem sind Bus-Bewegun-
gen zu limitieren. Diese Maßnahmen werden entsprechend festgesetzt.
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Dieses Gutachten umfasst 26 Seiten und 4 Anlagen. Die auszugsweise Vervielfältigung des Gutach-
tens ist nur mit Zustimmung der Möhler + Partner Ingenieure AG gestattet.

München, den 4. Juni 2020

Möhler + Partner
Ingenieure AG

Dipl.-Ing. S. Müller i. A. B. Eng. L. Walz
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7.  Anlagen

Anlage 1: Lage- und Schallquellenpläne

Anlage 2: Ausgabeprotokoll der Schallquellen

Anlage 3: Ergebnislisten der Einzelpunktberechnungen

Anlage 4: Beurteilungs- und Differenzpegelkarten
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Anlage 1: Lage- und Schallquellenpläne

Lageplan – Gesamtübersicht
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Verkehrsgeräusche – Lageplan Übersicht
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Verkehrsgeräusche – Immissionsorte innerhalb des Plangebiets
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Verkehrsgeräusche – Immissionsorte schutzbedürftiger Nachbarschaft
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Anlagengeräusche – Lageplan Übersicht
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Anlage 2: Ausgabeprotokoll der Schallquellen

Allgemein

Berechnungseinstellung Optimiert für Rasterberechnungen Referenzeinstellung für Einzelpunkte
Rechenmodell Punktberechnung Rasterberechnung Punktberechnung Rasterberechnung
Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT

L /m

Geländekanten als Hindernisse Ja Ja Ja

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen Ja Ja Ja

Freifeld vor Reflexionsflächen /m

   für Quellen      1.0      1.0      1.0

   für Immissionspunkte      1.0      1.0      1.0

Haus: weißer Rand bei Raster Nein Nein Nein

Zwischenausgaben Keine Keine Keine

Art der Einstellung Optimiert Optimiert Referenzeinstellung

Reichweite von Quellen begrenzen:

  *  Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:    500.0    500.0 Nein

  *  Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein Nein

Projektion von Linienquellen Ja Ja Ja

Projektion von Flächenquellen Ja Ja Ja

Beschränkung der Projektion Nein Nein Nein

  *  Radius /m um Quelle herum:

  *  Radius /m um IP herum:

Mindestlänge für Teilstücke /m      1.0      1.0      1.0

Variable Min.-Länge für Teilstücke:

  *  in Prozent des Abstandes IP-Quelle Nein Nein Nein

Zus. Faktor für Abstandskriterium      1.0      1.0      1.0

Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk: Nein Nein Nein

  *  Einfügungsdämpfung begrenzen:

  *  Grenzwert /dB für Einfachbeugung:

  *  Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:

Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613

  *  Seitlicher Umweg Ja Ja Ja

  *  Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen Nein Nein Nein

Reflexion

Reflexion (max. Ordnung) 1 1 1

Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Ja Ja Nein

  *  Suchradius /m    500.0    500.0

Reichweite von Refl.Flächen begrenzen:

  *  Radius um Quelle oder IP /m: Nein Nein Nein

  *  Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein Nein

Spiegelquellen durch Projektion Ja Ja Ja

Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung Ja Ja Ja

Strahlen als Hilfslinien sichern Nein Nein Nein

Teilstück-Kontrolle

Teilstück-Kontrolle nach Schall 03: Ja Ja Ja

Teilstück-Kontrolle auch für andere Regelwerke: Nein Nein Nein

Beschleunigte Iteration (Näherung): Nein Nein Nein

Geforderte Genauigkeit /dB:      0.1      0.1      0.1

Zwischenergebnisse anzeigen: Nein Nein Nein

Globale Parameter Kopie von "Referenzeinstellung" [Referenzeinstellung]

Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen 0,00 0,00

Temperatur /° 10 10

relative Feuchte /% 70 70

Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto) 40,00 40,00

Mittlere Stockwerkshöhe in m 2,80 2,80
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Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): 2,00 1,00 0,00 2,00 1,00 0,00

Parameter der Bibliothek: RLS-90 Kopie von "Referenzeinstellung" [Referenzeinstellung]
Reflexionskriterium nach Abschnitt 4.6: hR >= 0.3*SQRT(aR) Ja Ja

Berücksichtigt Bewuchs-Elemente Nein Nein

Berücksichtigt Bebauungs-Elemente Nein Nein

Berücksichtigt Boden-Elemente Nein Nein

Parameter der Bibliothek: P-Lärmstudie Kopie von "Referenzeinstellung" [Referenzeinstellung]

Parkplatzlärmstudie Parkplatzlärmstudie 2007 Parkplatzlärmstudie 2007

Ausbreitungsberechnung nach ISO 9613-2 ISO 9613-2

Parameter der Bibliothek: Schall 03 Kopie von "Referenzeinstellung" [Referenzeinstellung]

Eingabe von Zugzahlen pro Zeitraum pro Zeitraum

Tag 16.0 /h 16.0 /h

Nacht 8.0 /h 8.0 /h

Berücksichtigt Bewuchs-Elemente Nein Nein

Berücksichtigt Bebauungs-Elemente Nein Nein

Berücksichtigt Boden-Elemente Ja Ja

   Schienenbonus für Züge Nein Nein

   Schienenbonus für Straßenbahnen Nein Nein

Parameter der Bibliothek: ISO 9613-2 Kopie von "Referenzeinstellung" [Referenzeinstellung]

Mit-Wind Wetterlage Ja Ja

Vereinfachte Formel (Nr. 7.3.2) für Bodendämpfung bei

   frequenzabhängiger Berechnung Nein Nein

   frequenzunabhängiger Berechnung Ja Ja

Berechnung der Mittleren Höhe Hm streng nach ISO 9613-2 streng nach ISO 9613-2

nur Abstandsmaß berechnen(veraltet) Nein Nein

Hindernisdämpfung - auch negative Bodendämpfung abziehen Ja Nein

Abzug höchstens bis -Dz Nein Nein

"Additional recommendations" - ISO TR 17534-3 Nein Ja

ABar nach Erlass Thüringen (01.10.2015) Nein Nein

Berücksichtigt Bewuchs-Elemente Ja Ja

Berücksichtigt Bebauungs-Elemente Ja Ja

Berücksichtigt Boden-Elemente Ja Ja

Verkehr Prognose Nullfall

Straße /RLS-90 (13) Verkehr Nullfall

STRb021 Bezeichnung Neuhauser Str. (nördl.Wendelst-
Str.)

Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Nullfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 15 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 492,74 d/m(Emissionslinie) 1,50

Länge /m (2D) 492,50 DTV in Kfz/Tag 10050,00

Fläche /m² --- Strassengattung Bundesstraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 603,00 3,80 60,00 60,00 66,28 62,33

Nacht 0,00 110,55 1,00 60,00 60,00 58,08 53,29

STRb022 Bezeichnung Neuhauser Str. (südl.Wendelst-
Str.)

Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Nullfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 3 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 175,85 d/m(Emissionslinie) 1,50

Länge /m (2D) 175,84 DTV in Kfz/Tag 9700,00

Fläche /m² --- Strassengattung Bundesstraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt
Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
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Tag 0,00 582,00 4,10 60,00 60,00 66,21 62,33

Nacht 0,00 106,70 1,00 60,00 60,00 57,92 53,14

STRb007 Bezeichnung Neuhauser Str. (nördl. Josefsthaler
Str.)

Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Nullfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 5 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 135,29 d/m(Emissionslinie) 1,50

Länge /m (2D) 135,28 DTV in Kfz/Tag 9850,00

Fläche /m² --- Strassengattung Bundesstraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt
Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 591,00 4,10 60,00 60,00 66,27 62,39

Nacht 0,00 108,35 1,00 60,00 60,00 57,99 53,21

STRb001 Bezeichnung Bayrischzeller Str. Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Nullfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 4 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 66,81 d/m(Emissionslinie) 1,50

Länge /m (2D) 66,80 DTV in Kfz/Tag 8350,00

Fläche /m² --- Strassengattung Bundesstraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 501,00 4,20 50,00 50,00 65,58 60,55

Nacht 0,00 91,85 1,00 50,00 50,00 57,27 51,21

STRb037 Bezeichnung Wendelsteinstraße/Waldschm.str. Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Nullfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 3 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 27,82 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 27,82 DTV in Kfz/Tag 1600,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt
Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 96,00 6,30 30,00 30,00 58,93 51,79

Nacht 0,00 17,60 2,00 30,00 30,00 50,41 42,40

STRb004 Bezeichnung Wendelsteinstraße Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Nullfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 6 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 322,01 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 321,98 DTV in Kfz/Tag 1050,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 63,00 4,80 30,00 30,00 56,73 49,36

Nacht 0,00 11,55 1,00 30,00 30,00 48,27 39,93

STRb005 Bezeichnung Bodenschneidstraße Nord Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Nullfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 8 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 197,09 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 196,72 DTV in Kfz/Tag 350,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt
Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 21,00 3,00 30,00 30,00 51,48 43,73

Nacht 0,00 3,85 1,00 30,00 30,00 43,50 35,16

STRb002 Bezeichnung Stolzenbergstraße Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Nullfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 14 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 369,29 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 368,89 DTV in Kfz/Tag 50,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 3,00 3,00 30,00 30,00 43,03 35,28

Nacht 0,00 0,55 1,00 30,00 30,00 35,05 26,71

STRb003 Bezeichnung Dürnbachstraße Wirkradius /m 99999,00
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Gruppe Straßen Nullfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 34 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 921,74 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 920,77 DTV in Kfz/Tag 550,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 33,00 4,50 30,00 30,00 53,85 46,42

Nacht 0,00 6,05 1,00 30,00 30,00 45,46 37,12
STRb006 Bezeichnung Bodenschneidstraße Nordwest Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Nullfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 17 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 468,23 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 467,29 DTV in Kfz/Tag 200,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,00 12,00 3,00 30,00 30,00 49,05 41,30

Nacht 0,00 2,20 1,00 30,00 30,00 41,07 32,73

STRb008 Bezeichnung Waldschmidtstraße Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Nullfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 14 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 288,92 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 288,71 DTV in Kfz/Tag 550,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 33,00 4,50 30,00 30,00 53,85 46,42

Nacht 0,00 6,05 1,00 30,00 30,00 45,46 37,12
STRb009 Bezeichnung Weindl-Lenz-Straße Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Nullfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 19 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 446,45 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 446,01 DTV in Kfz/Tag 100,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,00 6,00 3,00 30,00 30,00 46,04 38,29

Nacht 0,00 1,10 1,00 30,00 30,00 38,06 29,72

STRb010 Bezeichnung Brecherspitzstraße Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Nullfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 10 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 349,22 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 348,94 DTV in Kfz/Tag 50,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 3,00 3,00 30,00 30,00 43,03 35,28

Nacht 0,00 0,55 1,00 30,00 30,00 35,05 26,71

Schiene /Schall03 (3) Verkehr Nullfall

S03Z004 Bezeichnung Bahn Fischhausen-Neuhaus West Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bahn Nullfall Lw (Tag) /dB(A) 101,58

Knotenzahl 9 Lw (Nacht) /dB(A) 92,83

Länge /m 718,24 Lw' (Tag) /dB(A) 73,02

Länge /m (2D) 718,18 Lw' (Nacht) /dB(A) 64,27
Fläche /m² ---

S03Z005 Bezeichnung Bahn Fischhausen-Neuhaus
(Bahnübergang)

Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Bahn Nullfall Lw (Tag) /dB(A) 95,94

Knotenzahl 3 Lw (Nacht) /dB(A) 87,19
Länge /m 51,13 Lw' (Tag) /dB(A) 78,86

Länge /m (2D) 51,13 Lw' (Nacht) /dB(A) 70,11

Fläche /m² ---
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S03Z003 Bezeichnung Bahn Fischhausen-Neuhaus Nord Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bahn Nullfall Lw (Tag) /dB(A) 97,43

Knotenzahl 6 Lw (Nacht) /dB(A) 88,68

Länge /m 276,04 Lw' (Tag) /dB(A) 73,02

Länge /m (2D) 276,02 Lw' (Nacht) /dB(A) 64,27
Fläche /m² ---

Verkehr Prognose Planfall

Straße /RLS-90 (13) Verkehr Planfall
STRb023 Bezeichnung Neuhauser Str. (nördl.Wendelst-

Str.)*
Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Planfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 15 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 492,74 d/m(Emissionslinie) 1,50

Länge /m (2D) 492,50 DTV in Kfz/Tag 10250,00

Fläche /m² --- Strassengattung Bundesstraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,00 615,00 3,90 60,00 60,00 66,39 62,47

Nacht 0,00 112,75 1,10 60,00 60,00 58,20 53,45

STRb024 Bezeichnung Neuhauser Str. (südl.Wendelst-
Str.)*

Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Planfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 3 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 175,85 d/m(Emissionslinie) 1,50

Länge /m (2D) 175,84 DTV in Kfz/Tag 9800,00

Fläche /m² --- Strassengattung Bundesstraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 588,00 4,10 60,00 60,00 66,25 62,37

Nacht 0,00 107,80 1,00 60,00 60,00 57,97 53,18
STRb025 Bezeichnung Neuhauser Str. (nördl. Josefsthaler

Str.)*
Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Planfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 5 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 135,29 d/m(Emissionslinie) 1,50

Länge /m (2D) 135,28 DTV in Kfz/Tag 9850,00

Fläche /m² --- Strassengattung Bundesstraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,00 591,00 4,10 60,00 60,00 66,27 62,39

Nacht 0,00 108,35 1,00 60,00 60,00 57,99 53,21

STRb026 Bezeichnung Bayrischzeller Str.* Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Planfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 4 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 66,81 d/m(Emissionslinie) 1,50

Länge /m (2D) 66,80 DTV in Kfz/Tag 8450,00

Fläche /m² --- Strassengattung Bundesstraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 507,00 4,10 50,00 50,00 65,61 60,55

Nacht 0,00 92,95 1,00 50,00 50,00 57,32 51,26
STRb028 Bezeichnung Bodenschneidstraße Nord* Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Planfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 8 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 197,09 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 196,72 DTV in Kfz/Tag 550,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,00 33,00 3,00 30,00 30,00 53,44 45,69

Nacht 0,00 6,05 1,00 30,00 30,00 45,46 37,12

STRb029 Bezeichnung Stolzenbergstraße* Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Planfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 710-6235 Anlage 2.6

Knotenzahl 14 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 369,29 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 368,89 DTV in Kfz/Tag 320,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt
Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 19,20 3,00 30,00 30,00 51,09 43,34

Nacht 0,00 3,52 1,00 30,00 30,00 43,11 34,77

STRb030 Bezeichnung Dürnbachstraße* Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Planfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 34 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 921,74 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 920,77 DTV in Kfz/Tag 650,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 39,00 3,80 30,00 30,00 54,39 46,82

Nacht 0,00 7,15 1,00 30,00 30,00 46,19 37,85

STRb031 Bezeichnung Bodenschneidstraße Nordwest* Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Planfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 17 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 468,23 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 467,29 DTV in Kfz/Tag 200,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt
Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 12,00 3,00 30,00 30,00 49,05 41,30

Nacht 0,00 2,20 1,00 30,00 30,00 41,07 32,73

STRb033 Bezeichnung Weindl-Lenz-Straße* Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Planfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 19 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 446,45 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 446,01 DTV in Kfz/Tag 100,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 6,00 3,00 30,00 30,00 46,04 38,29

Nacht 0,00 1,10 1,00 30,00 30,00 38,06 29,72

STRb034 Bezeichnung Brecherspitzstraße* Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Planfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 10 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 349,22 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 348,94 DTV in Kfz/Tag 50,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt
Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 3,00 3,00 30,00 30,00 43,03 35,28

Nacht 0,00 0,55 1,00 30,00 30,00 35,05 26,71

STRb038 Bezeichnung Wendelsteinstraße/Waldschmidt-
str.

Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Planfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 3 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 27,82 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 27,82 DTV in Kfz/Tag 1800,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 108,00 5,60 30,00 30,00 59,28 52,03

Nacht 0,00 19,80 2,00 30,00 30,00 50,93 42,91

STRb035 Bezeichnung Wendelsteinstraße* Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Planfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 6 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 322,01 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 321,98 DTV in Kfz/Tag 1250,00
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Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 75,00 4,00 30,00 30,00 57,28 49,75

Nacht 0,00 13,75 1,00 30,00 30,00 49,03 40,69
STRb036 Bezeichnung Waldschmidtstraße* Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straßen Planfall Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 14 Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Länge /m 288,92 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 288,71 DTV in Kfz/Tag 550,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,00 33,00 4,50 30,00 30,00 53,85 46,42

Nacht 0,00 6,05 1,00 30,00 30,00 45,46 37,12

Schiene /Schall03 (3) Verkehr Planfall

S03Z006 Bezeichnung Bahn Fischhausen-Neuhaus West* Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Bahn Planfall Lw (Tag) /dB(A) 101,58

Knotenzahl 9 Lw (Nacht) /dB(A) 92,83
Länge /m 718,24 Lw' (Tag) /dB(A) 73,02

Länge /m (2D) 718,18 Lw' (Nacht) /dB(A) 64,27

Fläche /m² ---

S03Z007 Bezeichnung Bahn Fischhausen-Neuhaus
(Bahnübergang)*

Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bahn Planfall Lw (Tag) /dB(A) 95,94

Knotenzahl 3 Lw (Nacht) /dB(A) 87,19

Länge /m 51,13 Lw' (Tag) /dB(A) 78,86

Länge /m (2D) 51,13 Lw' (Nacht) /dB(A) 70,11
Fläche /m² ---

S03Z008 Bezeichnung Bahn Fischhausen-Neuhaus Nord* Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Bahn Planfall Lw (Tag) /dB(A) 97,43

Knotenzahl 6 Lw (Nacht) /dB(A) 88,68
Länge /m 276,04 Lw' (Tag) /dB(A) 73,02

Länge /m (2D) 276,02 Lw' (Nacht) /dB(A) 64,27

Fläche /m² ---

Anlagenlärm innerhalb des Plangebiets

Parkplatzlärmstudie (4) Anlagengeräusche Plangebiet

PRKL001 Bezeichnung Kurzzeitparker Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Parken Lw (Tag) /dB(A) 74,00
Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) -

Länge /m 66,80 Lw" (Tag) /dB(A) 52,08

Länge /m (2D) 66,69 Lw" (Nacht) /dB(A) -

Fläche /m² 155,52 Konstante Höhe /m 0,00
Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

PRKL002 Bezeichnung Stellplätze Gesundhaus Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Parken Lw (Tag) /dB(A) 71,80

Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) -
Länge /m 43,66 Lw" (Tag) /dB(A) 52,25

Länge /m (2D) 43,57 Lw" (Nacht) /dB(A) -

Fläche /m² 90,19 Konstante Höhe /m 0,00

Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
PRKL006 Bezeichnung Bus-Wendemöglichkeit Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Optional Bus-Wendemöglichkeit
Südost

Lw (Tag) /dB(A) 75,00

Knotenzahl 7 Lw (Nacht) /dB(A) 80,01

Länge /m 77,54 Lw" (Tag) /dB(A) 51,96
Länge /m (2D) 77,43 Lw" (Nacht) /dB(A) 56,97

Fläche /m² 201,15 Konstante Höhe /m 0,00

Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

PRKL007 Bezeichnung Carport-Einhausung Wirkradius /m 99999,00
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Gruppe Parken Lw (Tag) /dB(A) 74,00
Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) 70,01

Länge /m 66,77 Lw" (Tag) /dB(A) 53,14

Länge /m (2D) 66,70 Lw" (Nacht) /dB(A) 49,15

Fläche /m² 121,89 Konstante Höhe /m 0,00
Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

Punkt-SQ   /ISO 9613 (1) Anlagengeräusche Plangebiet
EZQi001 Bezeichnung TG-Tor Abstrahlung Wirkradius /m 99999,00

Gruppe TG D0 0,00

Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein

Länge /m --- Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Länge /m (2D) --- Emi.Vari-

ante
Emission Dämmung Zuschlag Lw

Fläche /m² --- dB(A) dB dB dB(A)

Tag 71,50 - 4,00 75,50

Nacht 70,40 - - 70,40

Linien-SQ  /ISO 9613 (5) Anlagengeräusche Plangebiet

LIQi004 Bezeichnung Anlieferung Biohotel und Restau-
rant*

Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Anlieferung D0 0,00

Knotenzahl 2 Hohe Quelle Nein

Länge /m 46,24 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Länge /m (2D) 46,16 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw'
Fläche /m² --- dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 80,50 - 2,00 82,50 65,85

Nacht -99,00 - - -99,00

LIQi006 Bezeichnung TG-Zufahrt* Wirkradius /m 99999,00
Gruppe TG D0 0,00

Knotenzahl 4 Hohe Quelle Nein

Länge /m 7,90 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Länge /m (2D) 7,89 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw'
Fläche /m² --- dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 58,20 - 4,00 62,20 53,22

Nacht 57,10 - - 57,10 48,12

LIQi005 Bezeichnung TG-Zufahrt Wirkradius /m 99999,00
Gruppe TG D0 0,00

Knotenzahl 3 Hohe Quelle Nein

Länge /m 16,46 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Länge /m (2D) 16,22 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw'
Fläche /m² --- dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 61,20 - 4,00 65,20 53,04

Nacht 60,10 - - 60,10 47,94

LIQi008 Bezeichnung Fahren Carport Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Anlieferung D0 0,00

Knotenzahl 3 Hohe Quelle Nein

Länge /m 50,50 Emission ist längenbez. SL-Pegel (Lw/m)

Länge /m (2D) 50,41 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw'
Fläche /m² --- dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 50,76 - 4,00 71,79 54,76

Nacht 50,76 - - 67,79 50,76

LIQi011 Bezeichnung Bus-Anfahrt Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Anlieferung D0 0,00

Knotenzahl 2 Hohe Quelle Nein

Länge /m 32,89 Emission ist längenbez. SL-Pegel (Lw/m)

Länge /m (2D) 32,82 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw'
Fläche /m² --- dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 53,77 - 4,00 72,94 57,77

Nacht 50,80 - - 65,97 50,80

Flächen-SQ /ISO 9613 (2) Anlagengeräusche Plangebiet

FLQi002 Bezeichnung Rangieren Anlieferung Biohotel
und Restaurant

Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anlieferung D0 0,00
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Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Länge /m 65,26 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Länge /m (2D) 65,19 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 256,32 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 89,30 - 2,00 91,30 67,21
Nacht -99,00 - - -99,00

FLQi003 Bezeichnung Terrasse Restaurant* Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Außenbereich Gastro D0 0,00

Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Länge /m 49,87 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Länge /m (2D) 49,84 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 98,55 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 84,00 - 4,00 88,00 68,06
Nacht -99,00 - - -99,00
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Anlage 3: Ergebnislisten der Einzelpunktberechnungen

Verkehrsgeräusche – Prognose Planfall

Verkehr Prognose Planfall Einstellung: Referenzeinstellung
Tag Nacht

IRW L r,A IRW L r,A

/dB /dB /dB /dB

IPkt087 Mitarbeiterhaus  EG N/O 55,0 49,7 45,0 41,1

IPkt088 Mitarbeiterhaus  OG1N/O 55,0 49,5 45,0 40,9

IPkt096 Gasthaus  EG S/O 55,0 49,4 45,0 40,8

IPkt097 Gasthaus  OG1S/O 55,0 49,3 45,0 40,7

IPkt098 Gasthaus  OG2S/O 55,0 49,0 45,0 40,3

IPkt099 Gasthaus  OG3S/O 55,0 48,6 45,0 39,9

IPkt101 Gasthaus  EG Nord 55,0 49,6 45,0 41,0

IPkt102 Gasthaus  OG1Nord 55,0 49,5 45,0 40,9

IPkt103 Gasthaus  OG2Nord 55,0 49,2 45,0 40,6

IPkt104 Gasthaus  OG3Nord 55,0 48,7 45,0 40,0

IPkt106 Gasthaus  EG Nord 55,0 44,5 45,0 35,8

IPkt107 Gasthaus  OG1Nord 55,0 45,3 45,0 36,6

IPkt108 Gasthaus  OG2Nord 55,0 45,7 45,0 37,0

IPkt109 Gasthaus  OG3Nord 55,0 45,7 45,0 36,9

IPkt115 Gesundhaus  EG Ost 55,0 47,9 45,0 39,2

IPkt116 Gesundhaus  OG1Ost 55,0 48,2 45,0 39,6

IPkt117 Gesundhaus  OG2Ost 55,0 48,2 45,0 39,6

IPkt119 Gesundhaus  EG Nord 55,0 45,5 45,0 36,8

IPkt120 Gesundhaus  OG1Nord 55,0 46,3 45,0 37,6

IPkt121 Gesundhaus  OG2Nord 55,0 46,3 45,0 37,6

Anlagengeräusche innerhalb des Plangebiets

Anlagengeräusche Plangebiet Einstellung: Referenzeinstellung
Tag Nacht

IRW L r,A IRW L r,A

/dB /dB /dB /dB

IPkt071 IO A EG West 50,0 29,0 40,0 13,3

IPkt072 IO A OG1West 50,0 29,8 40,0 13,9

IPkt005 IO B  EG West 50,0 31,9 40,0 18,9

IPkt006 IO B  OG1West 50,0 32,6 40,0 19,5

IPkt073 IO C  EG West 50,0 29,8 40,0 14,2

IPkt074 IO C  OG1West 50,0 29,7 40,0 14,0

IPkt007 IO D  EG S/W 50,0 34,3 40,0 18,4

IPkt008 IO D  OG1S/W 50,0 35,1 40,0 18,3

IPkt171 IO E EG S/W 50,0 34,8 35,0 22,3

IPkt015 IO E  EG Süd 50,0 33,5 40,0 22,2

IPkt016 IO E  OG1Süd 50,0 34,2 40,0 23,3

IPkt021 IO F EG West 50,0 37,4 40,0 27,1

IPkt022 IO F  OG1West 50,0 38,7 40,0 29,2

IPkt075 IO G  EG S/W 50,0 34,1 40,0 25,6

IPkt076 IO G  OG1S/W 50,0 34,9 40,0 26,2

IPkt079 IO H  EG West 50,0 29,3 40,0 16,8

IPkt080 IO H  OG1West 50,0 30,3 40,0 17,4

IPkt069 IO I  EG Ost 50,0 31,9 40,0 19,3

IPkt070 IO I  OG1Ost 50,0 31,7 40,0 19,6
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IPkt065 IO J  EG Ost 50,0 33,8 40,0 22,7

IPkt066 IO J  OG1Ost 50,0 35,0 40,0 23,8

IPkt023 IO J  EG N/W 50,0 39,6 40,0 29,0

IPkt024 IO J  OG1N/W 50,0 42,3 40,0 31,5

IPkt029 IO K  EG N/W 50,0 41,7 40,0 27,8

IPkt030 IO K  OG1N/W 50,0 44,4 40,0 30,4

IPkt031 IO L  EG Nord 50,0 39,0 40,0 24,1

IPkt032 IO L  OG1Nord 50,0 40,6 40,0 25,7

IPkt035 IO M  EG Ost 50,0 37,7 40,0 14,6

IPkt036 IO M OG1Ost 50,0 38,2 40,0 14,9

IPkt037 IO M  EG West 50,0 25,4 40,0 11,0

IPkt038 IO M  OG1West 50,0 25,6 40,0 11,1

IPkt039 IO N  EG Ost 50,0 38,7 40,0 10,6

IPkt040 IO N  OG1Ost 50,0 39,3 40,0 10,9

IPkt041 IO N  EG West 50,0 25,5 40,0 11,2

IPkt042 IO N  OG1West 50,0 25,6 40,0 11,3

IPkt043 IO O  EG West 50,0 26,7 40,0 12,4

IPkt044 IO O  OG1West 50,0 26,9 40,0 12,4

IPkt045 IO O  EG Ost 50,0 41,1 40,0 9,7

IPkt046 IO O  OG1Ost 50,0 42,0 40,0 10,0

IPkt047 IO P  EG Ost 50,0 45,3 40,0 12,6

IPkt048 IO P  OG1Ost 50,0 46,6 40,0 13,0

IPkt049 IO P  EG Ost 50,0 45,4 40,0 12,9

IPkt050 IO P  OG1Ost 50,0 46,7 40,0 13,2

IPkt051 IO Q  EG Nord 50,0 27,5 40,0 18,3

IPkt052 IO Q  OG1Nord 50,0 28,5 40,0 21,1

IPkt053 IO Q  EG Süd 50,0 36,7 40,0 18,5

IPkt054 IO Q  OG1Süd 50,0 37,3 40,0 20,7

IPkt059 IO R  EG S/O 50,0 34,6 40,0 21,9

IPkt060 IO R  OG1S/O 50,0 35,2 40,0 22,4

IPkt061 IO R  EG Ost 50,0 28,3 40,0 11,0

IPkt062 IO R  OG1Ost 50,0 29,0 40,0 11,1
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